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Verordnung 
über die Berufsausbildung 

zum Bautechnischen Konstrukteur / 
zur Bautechnischen Konstrukteurin 

 
 

vom 03. September 2025 
(veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 203 vom 08. September 2025) 

 
 
 
 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie verordnet aufgrund des § 4 Absatz 1 und 
des § 5 Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 7 des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. April 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 117; 2025 I Nr. 129) in Verbindung 
mit § 1 Absatz 1 und 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. 
I S. 3165), das durch Artikel 7 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geän- 
dert worden ist, und dem Organisationserlass vom 6. Mai 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 131) im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Ju- 
gend: 
 

Artikel 1 
 

Verordnung über die Berufsausbildung  
zum Bautechnischen Konstrukteur und  

zur Bautechnischen Konstrukteurin 
 

(Bautechnikkonstrukteur-Ausbildungsverordnung – BautechKonAusbV) 
 
 

Inhaltsübersicht 
 

Abschnitt 1 
 

Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung 
 
 
§ 1 Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes  
§ 2 Dauer der Berufsausbildung  
§ 3 Begriffsbestimmung  
§ 4 Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan  
§ 5 Struktur der Berufsausbildung und Ausbildungsberufsbild  
§ 6 Berufsausbildung in überbetrieblichen Ausbildungsstätten 
§ 7 Ausbildungsplan   
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Abschnitt 2 
 

Zwischenprüfung 
 
§ 8 Zeitpunkt 
§ 9 Inhalt 
§ 10 Prüfungsbereich 
 
 

Abschnitt 3 
 

Abschlussprüfung in der Fachrichtung Architektur 
 
§ 11 Zeitpunkt 
§ 12 Inhalt 
§ 13 Prüfungsbereiche in der Fachrichtung Architektur 
§ 14 Prüfungsbereich „Erstellen von Dokumenten für die Entwurfs-, die Genehmigungs- und  

 die Ausführungsplanung“ 
§ 15 Prüfungsbereich „Anwenden des digitalen Informationsmodells“ 
§ 16 Prüfungsbereich „Anwenden von Planungs- und Konstruktionsregeln auf Bauwerke und  

 Bauteile“ 
§ 17 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ 
§ 18 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- 

 prüfung 
§ 19 Mündliche Ergänzungsprüfung 
 
 

Abschnitt 4 
 

Abschlussprüfung in der Fachrichtung Ingenieurbau 
 
§ 20 Zeitpunkt 
§ 21 Inhalt 
§ 22 Prüfungsbereiche in der Fachrichtung Ingenieurbau 
§ 23 Prüfungsbereich „Erstellen von Dokumenten für die Planungs- und die Ausführungs- 

 phase“ 
§ 24 Prüfungsbereich „Anwenden des digitalen Informationsmodells“ 
§ 25 Prüfungsbereich „Anwenden von Planungs- und Konstruktionsregeln auf Bauwerke und  

 Bauteile“ 
§ 26 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ 
§ 27 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- 

 prüfung 
§ 28 Mündliche Ergänzungsprüfung 
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Abschnitt 5 
 

Abschlussprüfung in der Fachrichtung Tief-, Verkehrswege- und Landschaftsbau 
 
§ 29 Zeitpunkt 
§ 30 Inhalt 
§ 31 Prüfungsbereiche in der Fachrichtung Tief-, Verkehrswege- und Landschaftsbau 
§ 32 Prüfungsbereich „Erstellen von Dokumenten für die Planungs- und die Ausführungs- 

 phase“ 
§ 33 Prüfungsbereich „Anwenden des digitalen Informationsmodells“ 
§ 34 Prüfungsbereich „Anwenden von Planungsregeln und Bauprinzipien auf Bauweisen,  

 Bauelemente und bauliche Infrastruktursysteme“ 
§ 35 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ 
§ 36 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschluss- 

 prüfung 
§ 37 Mündliche Ergänzungsprüfung 
 
 

Abschnitt 1 
 

Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung 
 
§ 1 Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes 
 
Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung des Bautechnischen Konstrukteurs und der 
Bautechnischen Konstrukteurin wird nach § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes staatlich 
anerkannt 
 
§ 2 Dauer der Berufsausbildung 
 
Die Berufsausbildung dauert drei Jahre. 
 
 
§ 3 Begriffsbestimmung 
 
Verkehrswege im Sinne dieser Verordnung sind Straßen, Schienenwege, Radwege und 
Gehwege. 
 
 
§ 4 Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan 
 
(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan (An- 

lage) genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. 
 
(2) Von der Organisation der Berufsausbildung, wie sie im Ausbildungsrahmenplan vorge- 

geben ist, darf von den Ausbildenden abgewichen werden, wenn und soweit betriebs- 
praktische Besonderheiten oder Gründe, die in der Person des oder der Auszubildenden 
liegen, die Abweichung erfordern.  
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(3) Die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sol- 
len von den Ausbildenden so vermittelt werden, dass die Auszubildenden die berufliche 
Handlungsfähigkeit nach § 1 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes erlangen. Die beruf- 
liche Handlungsfähigkeit schließt insbesondere selbständiges Planen, Durchführen und 
Kontrollieren bei der Ausübung der beruflichen Aufgaben ein. 

 
 
§ 5 Struktur der Berufsausbildung und Ausbildungsberufsbild 
 
(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in: 
 

1. fachrichtungsübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten, 

2. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung 

 

a) Architektur, 

b) Ingenieurbau oder 

c) Tief-, Verkehrswege- und Landschaftsbau sowie 

 
3. fachrichtungsübergreifende integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten. 

Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen gebündelt. 
 
(2) Die Berufsbildpositionen der fachrichtungsübergreifenden berufsprofilgebenden 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind: 
 

1. Durchführen von Bestandsaufnahmen, 

2. Berücksichtigung der Kreislaufwirtschaft im Planungsprozess, 

3. Konstruieren von Bauteilen und Bauwerken, 

4. Modellieren des Bauprozesses in digitalen Informationsmodellen, 

5. Anfertigen technischer Zeichnungen, 

6. Erstellen von technischen Dokumenten und 

7. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen. 

 
(3) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten in der Fachrichtung Architektur sind: 
 

1. Konstruieren von Bauteilen und Bauwerken und 
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2. Erstellen von technischen Dokumenten für die Planungs- und die Ausführungs- 

phase sowie die Objektbetreuung. 

 
(4) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten in der Fachrichtung Ingenieurbau sind: 
 

1. Konstruieren von Bauteilen und Bauwerken und 

2. Erstellen von technischen Dokumenten für die Planungs- und die Ausführungs- 

phase.  

 
(5) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten in der Fachrichtung Tief-, Verkehrswege- und Landschaftsbau sind: 
 

1. Konstruieren von Bauelementen, Bauweisen und baulichen Infrastruktursystemen 

und 

2. Erstellen von technischen Dokumenten für die Planungs- und die Ausführungs- 

phase. 

Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der in Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten 
Berufsbildpositionen sind in einem der folgenden Einsatzgebiete zu vermitteln: 

 
1. Tiefbau, 

2. Verkehrswegebau oder 

3. Landschaftsbau. 

 
Der Ausbildende legt fest, in welchem Einsatzgebiet die Vermittlung erfolgt. Der Ausbil- 
dende darf mit Zustimmung der zuständigen Stelle ein von Satz 2 abweichendes Ein- 
satzgebiet festlegen, wenn in diesem die gleichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig- 
keiten vermittelt werden. 

 
(6) Die Berufsbildpositionen der fachrichtungsübergreifenden integrativ zu vermittelnden 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind: 
 

1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und 

Tarifrecht, 

2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, 

3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit, 

4. digitalisierte Arbeitswelt sowie 

5. Anwenden von kollaborativen Arbeitsweisen mit am Projekt Beteiligten. 
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§ 6 Berufsausbildung in überbetrieblichen Ausbildungsstätten 
 
(1) Die Berufsausbildung im ersten Ausbildungsjahr ist während einer Dauer von insgesamt 

sechs Wochen bezüglich der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Anlage 
Abschnitt A Nummer 7 Buchstabe c in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbil- 
dungsstätte zu ergänzen und zu vertiefen. 

 
(2) Auf Antrag des Ausbildenden lässt die zuständige Stelle zu, dass abweichend von Ab- 

satz 1 die zu ergänzenden und zu vertiefenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
beim Ausbildenden vermittelt werden, wenn der Ausbildende dazu in gleicher inhaltlicher 
und zeitlicher Ausgestaltung wie in der überbetrieblichen Ausbildung in der Lage ist. 

 
 
§ 7 Ausbildungsplan 
 
Die Ausbildenden haben spätestens zu Beginn der Berufsausbildung auf der Grundlage des 
Ausbildungsrahmenplans für jeden Auszubildenden und für jede Auszubildende einen 
Ausbildungsplan zu erstellen. 
 
 

Abschnitt 2 
 

Zwischenprüfung 
 
§ 8 Zeitpunkt 
 
(1) Die Zwischenprüfung soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden. 
 
(2) Den Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest. 
 
 
§ 9 Inhalt 
 
Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf 
 
1. die im Ausbildungsrahmenplan für die ersten 18 Monate genannten Fertigkeiten, Kennt- 

nisse und Fähigkeiten sowie 

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungs- 

rahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.  

 
 
§ 10 Prüfungsbereich 
 
(1) Die Zwischenprüfung findet im Prüfungsbereich „Technische Zeichnung“ statt. 
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(2) Im Prüfungsbereich „Technische Zeichnung“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in 

der Lage ist, 
 

1. Arbeitsaufträge zu prüfen und Arbeitsabläufe zu planen, 

2. Bauzeichnungen zu lesen und Daten aus Planungsunterlagen zu entnehmen, 

3. Skizzen von Bauwerken unter Berücksichtigung von projektbezogenen Vorgaben 

und Vorschriften manuell anzufertigen, 

4. zweidimensionale Darstellungen von Bauteilen und Objekten unter Berücksichti- 

gung unterschiedlicher Materialien mit einem CAD-System zu entwickeln, 

5. grundlegende Berechnungen zur Konstruktion durchzuführen und Massenermitt- 

lungen zu erstellen, 

6. Baustoffe nach ihren Eigenschaften anwendungsbezogen zu unterscheiden und 

unter Berücksichtigung der Kreislaufwirtschaft zu beurteilen, 

7. Maßnahmen zur Qualitätssicherung umzusetzen und 

8. wesentliche fachliche Zusammenhänge aufzuzeigen und seine Vorgehensweise 

zu begründen. 

 
(3) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen. Zusätzlich hat er geeignete Aufga- 

ben, die sich auf die Arbeitsaufgabe beziehen, schriftlich zu bearbeiten. Die Aufgaben 
müssen praxisbezogen sein. 

 
(4) Die Prüfungszeit beträgt insgesamt 330 Minuten. Für die Durchführung der Arbeitsaufga- 

be beträgt die Prüfungszeit 240 Minuten. Für die Bearbeitung der schriftlichen Aufgaben 
beträgt die Prüfungszeit 90 Minuten. 

 
(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie 

folgt zu gewichten: 
 

 
1. die Bewertung der Arbeitsaufgabe mit      60 Prozent 

und 

2. die Bewertung für die schriftlich zu bearbeitenden Aufgaben mit  40 Prozent. 

 
 

Abschnitt 3 
 

Abschlussprüfung in der Fachrichtung Architektur 
 
§ 11 Zeitpunkt  
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(1) Die Abschlussprüfung findet am Ende der Berufsausbildung statt. 
 
(2) Den Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest. 
 
 
§ 12 Inhalt 
 
Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf 
 
1. die im Ausbildungsrahmenplan in der Anlage Abschnitt A, B und E genannten Fertigkei- 

ten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie 

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungs- 

rahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht. 

 
 
§ 13 Prüfungsbereiche in der Fachrichtung Architektur 
 
Die Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt: 
 
1. „Erstellen von Dokumenten für die Entwurfs-, die Genehmigungs- und die Ausführungs- 

planung“, 

2. „Anwenden des digitalen Informationsmodells“, 

3. „Anwenden von Planungs- und Konstruktionsregeln auf Bauwerke und Bauteile“ sowie 

4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.  

 
 
§ 14 Prüfungsbereich „Erstellen von Dokumenten für die Entwurfs-, die Genehmi- 

 gungs- und die Ausführungsplanung“ 
 
(1) Im Prüfungsbereich „Erstellen von Dokumenten für die Entwurfs-, die Genehmigungs- 

und die Ausführungsplanung“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 
 
1. Art und Umfang des Auftrags zu erfassen, Informationen zu beschaffen, technische 
und organisatorische Schnittstellen zu definieren sowie Lösungsvarianten unter technischen, 
ökologischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten zu bewerten und auszuwählen, 
2. Qualitätssicherungssysteme anzuwenden, Ursachen von Qualitätsmängeln 
systematisch zu suchen und zu beseitigen und die ergriffenen Maßnahmen zu 
dokumentieren, 
3. auftragsbezogene bauphysikalische Vorgaben einzuhalten und umzusetzen, 
4. kollaborative Arbeitsweisen anzuwenden, 
5. in der Projektbearbeitung das digitale Informationsmodell zu erstellen und die Daten- 
und Informationspflege durchzuführen sowie Daten der Projektbeteiligten ein- und 
auszulesen, 
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6. Entwurfs- und Ausführungspläne unter Beachtung der Planungsvorgaben zu 
erstellen, 
7. Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum 
Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit sowie zur Arbeitsorganisation zu ergreifen, 
8. fachliche Hintergründe aufzuzeigen und die Vorgehensweise bei der Durchführung 
des Auftrags zu begründen und 
9. Dokumentationen und Präsentationen anzufertigen. 
 
(2) Der Ausbildende wählt eine der beiden Prüfungsvarianten nach Absatz 3 oder 4 aus und 
unterrichtet hierüber den Prüfling, der die Auswahl der zuständigen Stelle mit der Anmeldung 
zur Prüfung mitteilt. 
(3) In der Prüfungsvariante 1 hat der Prüfling einen betrieblichen Auftrag durchzuführen. Vor 
der Durchführung hat der Ausbildende dem Prüfungsausschuss die Aufgabenstellung und 
einen Zeitplan für die Durchführung des betrieblichen Auftrags zur Genehmigung vorzulegen. 
Nach der Genehmigung hat der Prüfling zunächst die Durchführung des betrieblichen 
Auftrags zu planen. Die Planung, den Verlauf der Durchführung und die Ergebnisse des 
betrieblichen Auftrags hat er mit praxisbezogenen Unterlagen zu dokumentieren. Nach der 
Durchführung des betrieblichen Auftrags muss der Prüfling die Planung, den Verlauf der 
Durchführung und die Ergebnisse des betrieblichen Auftrags präsentieren. Nach der 
Präsentation wird mit ihm auf der Grundlage der praxisbezogenen Unterlagen und der 
Präsentation ein auftragsbezogenes Fachgespräch geführt. Die Prüfungszeit für die Planung 
und die Durchführung des betrieblichen Auftrags sowie für die Dokumentation mit 
praxisbezogenen Unterlagen und für die Vorbereitung der Präsentation beträgt insgesamt 40 
Stunden. Die Präsentation dauert höchstens 10 Minuten. Die Prüfungszeit für das 
auftragsbezogene Fachgespräch beträgt höchstens 20 Minuten. Zur Ermittlung des 
Gesamtergebnisses wird die Dokumentation mit 10 Prozent, die Präsentation mit 20 Prozent 
und das Fachgespräch mit 70 Prozent gewichtet. 
(4) In der Prüfungsvariante 2 hat der Prüfling eine Arbeitsprobe, die einem betrieblichen 
Auftrag entspricht und im Betrieb durchgeführt wird, zu erstellen. Die Planung, den Verlauf 
der Durchführung und die Ergebnisse der Arbeitsprobe hat er mit praxisbezogenen 
Unterlagen zu dokumentieren. Nach der Durchführung der Arbeitsprobe muss der Prüfling 
die Planung, den Verlauf der Durchführung und die Ergebnisse der Arbeitsprobe 
präsentieren. Nach der Präsentation wird mit ihm auf der Grundlage der praxisbezogenen 
Unterlagen und der Präsentation ein auftragsbezogenes Fachgespräch geführt. Die 
Prüfungszeit für die Planung und die Durchführung der Arbeitsprobe sowie für die 
Dokumentation mit praxisbezogenen Unterlagen und für die Vorbereitung der Präsentation 
beträgt insgesamt 40 Stunden. Die Präsentation dauert höchstens 10 Minuten. Die 
Prüfungszeit für das auftragsbezogene Fachgespräch beträgt höchstens 20 Minuten. Zur 
Ermittlung des Gesamtergebnisses wird die Dokumentation mit 10 Prozent, die Präsentation 
mit 20 Prozent und das Fachgespräch mit 70 Prozent gewichtet. 
§ 15 
Prüfungsbereich „Anwenden des digitalen Informationsmodells“ 
(1) Im Prüfungsbereich „Anwenden des digitalen Informationsmodells“ hat der Prüfling 
nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 
1. Grundlagen des digitalen Informationsmodells zu beschreiben, 
2. Rollen und Verantwortlichkeiten in einem digitalen Informationsmodell zu erläutern, 
3. Bauteilinformationen auftragsbezogen aufzubereiten, 
4. den Lebenszyklus eines Bauwerks darzustellen, 
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5. Chancen und Risiken eines digitalen Informationsmodells zu beschreiben, 
6. fachliche Zusammenhänge aufzuzeigen und 
7. qualitätssichernde Maßnahmen anzuwenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am 28. Februar 2022 in Kraft. 
 
 
 
 
Berlin, den 28. Februar 2024 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie 
In Vertretung 
Stefan Kapferer 


